
	 Alarmkalenderbeauftragter (m/w/d)

So können Sie bei uns etwas bewegen

•	 Beratung und Koordination der Umsetzung „Zivile Alarmplanung“ (ZAP) innerhalb der Behörde
•	 Erstellung, Führung und Fortschreibung des Alarmkalenders / -plans unter Beteiligung der fachlich verant-

wortlichen Organisationseinheiten entsprechend der „Zivilen Alarmplan-Richtlinie“ (ZAPRL)
•	 Umsetzung der ZAPRL im Landratsamt Landshut und der nachgeordneten Bereiche
•	 Beratung der Behördenleitung in Fragen der zivilen Alarmplanung
•	 Weitergabe von Fachwissen und Übernahme einer fachlichen Schlüsselrolle
•	 Steuerung der Umsetzung der ZAP-Alarme im Alarmfall

„Wohlfühlen mitten in Bayern“ - das gilt im Landkreis Landshut nicht nur für den Wohnort, sondern auch für 
den Landkreis als Arbeitgeber. Wir verstehen uns als kundenorientierter Dienstleister für die rund 162.000 
Einwohner in den 35 Städten, Märkten und Gemeinden des Landkreises Landshut.

Im Sachgebiet 31 – Brand- und Katastrophenschutz – übernehmen Sie als Sachbearbeiter (m/w/d) die Auf-
gaben des Alarmkalenderbeauftragten (m/w/d). 

Die Stelle ist unbefristet in Vollzeit zu besetzen.

Dienstort 
Essenbach

Anstellung 
Vollzeit

Beginn 
frühstmöglich

Vergütung 
nach TVöD

Befristung 
unbefristet

Bewerbung 
bis zum 22.02.26

Das bringen Sie mit

•	 Laufbahnbefähigung für die dritte Qualifikationsebene der Fachlaufbahn „Verwaltung und Finanzen“, eine 
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachwirt (m/w/d) (Fachprüfung II), ein abgeschlos-
senes vergleichbares Studium (z. B. Bachelor of Laws, 1. Juristisches Staatsexamen) oder ein anderweiti-
ges Studium z. B. aus den Bereichen 

•	 Katastrophenschutzmanagement, Sicherheit und Resilienz, etc.
•	 mehrjährige Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung wünschenswert
•	 Strukturverständnis über behördeninterne Aufbau- und Ablauforganisation und behördenübergreifende 

Zusammenarbeit 
•	 Grundkenntnis des Konzeptes „Gesamtverteidigung“ sowie der Zivilen Verteidigung einschließlich der ein-

schlägigen Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze 



Freuen Sie sich auf

•	 eine sinnstiftende Tätigkeit im öffentlichen Dienst sowie einen krisensicheren, regionalen und zukunfts-
orientierten Arbeitsplatz

•	 eine unbefristete Anstellung in Vollzeit
•	 eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
•	 flexible Arbeitszeiten im Rahmen eines Gleitzeitmodells bei Beachtung der Öffnungszeiten
•	 einen Zuschuss zum Deutschlandticket i. H. von 55 %
•	 weitere Benefits wie Mitarbeiterrabatte, Betriebliches Gesundheitsmanagement und vieles mehr
•	

Beim Landkreis Landshut ausgeschriebene Stellen sind grundsätzlich teilzeitfähig. Im Rahmen eines jeden 
Bewerbungsverfahrens wird individuell geprüft, ob die Stelle im konkreten Fall mit Teilzeitkräften besetzt 
werden kann.

Bei Fragen zur Stelle können Sie sich gerne an Herrn Hofmann, Tel. 08703/9073-3112, wenden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 22.02.2026 über das Stellenportal des Landratsamtes 
Landshut. (https://www.landkreis-landshut.de/karriere-ausbildung/).

•	 selbstständiges und systematisches Arbeiten und analytisches Denken 
•	 Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungsangeboten des Landes / des Bundes
•	 Durchsetzungsstärke, sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Belastbarkeit
•	 gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift sowie sicherer Umgang mit gängiger PC-Software (MS Office)
•	 Geheimschutzanforderungen Alarmkalenderbeauftragte: Ermächtigung bis VS-VERTRAULICH (einfache 

Sicherheitsüberprüfung nach § 8 SÜG) sowie Bereitschaft zur erweiterten Sicherheitsüberprüfung nach 
      § 9 SÜG (Ermächtigung bis VS-GEHEIM)


